
Ratsfraktion Bielefeld 

Anfrage zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz im Februar 2022: 

Zum Ausbau der B 61 (Herforder Straße) zwischen Rabenhof und der Grafenheider Straße 

Frage:  
Welche vertraglichen Vereinbarungen bestehen zwischen der Stadt Bielefeld und Straßen 
NRW für den Ausbau der  Herforderstraße im Zuge des Anschlusses der L712n? 

Zusatzfragen: 
*Inwieweit sind diese kündbar bzw. was wären die Konsequenzen aus einer möglichen
Kündigung?
*Ist der massive Eingriff in die Natur in Richtung Johannisbachaue zwingender Bestandteil
dieser Vereinbarungen?

Begründung:   
44 Organisatoren aus einem breiten Spektrum von Umweltverbänden, Ärzten, Gewerk-
schaften, etc. haben  sich in einem offenen Brief an die Politik gewandt, mit den Forderun-
gen den autobahnähnlichen Ausbau der Herforder Straße zu stoppen und  „den Vertrag 
,den die Stadt Bielefeld mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW zum Neubau der Herforder 
Str. geschlossen hat zu kündigen.“ 
Für die Planung der B61 ist zwischen der Stadt Bielefeld und dem Landesbetrieb Straßen 
NRW, Niederlassung Bielefeld ,eine Planungsvereinbarung vereinbart worden. Die Planun-
gen und alle erforderlichen Gutachten sind gemäß Antwort der Verwaltung in der STEA Sit-
zung am 30.11.21 weitestgehend abgeschlossen. 
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